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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Umweltschutz

Jahresrückblick 2023: Umweltschutz

Die Klimapolitik bildete 2023 einmal mehr den Schwerpunkt im Themenbereich
«Umweltschutz», so wurde im Berichtsjahr in über 60 Prozent der Presseartikel, die der
Thematik «Umweltschutz» gewidmet waren, über die Klimapolitik berichtet.
Im März reichten die Jungen Grünen genügend Unterschriften für das Zustandekommen
der Umweltverantwortungsinitiative ein. Diese Initiative fordert, dass die natürlichen
Lebensgrundlagen durch die wirtschaftlichen Aktivitäten nicht gefährdet werden
dürfen. In einem viel weiter fortgeschrittenen Stadium befand sich hingegen die
Gletscherinitiative: Im Juni nahm die Schweizer Stimmbevölkerung in einem
fakultativen Referendum den indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative an. Das
damit neu geschaffene Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und
die Stärkung der Energiesicherheit wurde von zwei Bundesbeschlüssen über die
Förderung neuer Technologien und über ein Programm zum Heizungsersatz ergänzt. Die
Berichterstattung zu Klimafragen verzeichnete im Zusammenhang mit dieser
Abstimmung einen veritablen Peak: Im Mai befassten sich fast 7 Prozent aller
Zeitungsartikel mit dem Klimaschutz (vgl. Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse). Das
Parlament begann sodann im Berichtsjahr auch mit der Beratung der Revision des CO2-
Gesetzes für die Periode 2025–2030, bei welcher es um die Konkretisierung und
Umsetzung der im Klima- und Innovationsgesetz gesteckten Reduktionsziele geht. 
Deutlich weniger stark war die Zeitungsberichterstattung über diesen Themenbereich
2023 verglichen mit der Zeit vor den eidgenössischen Wahlen 2019, sowohl absolut als
auch relativ (vgl. APS-Inserateanalyse zu den eidgenössischen Wahlen 2023). Kurz vor
den eidgenössischen Wahlen 2023 organisierten Umweltschutzorganisationen eine
grosse Klimademonstration in Bern. Bei den Wahlen erzielten die Parteien, die sich
prominent für den Klima- und Umweltschutz einsetzten, jedoch unterschiedliche
Resultate (vgl. Jahresrückblick zu den Parteien): Während die Grünen und die
Grünliberalen herbe Verluste einstecken mussten, vermochte die SP einige Sitze
hinzuzugewinnen. Die Medien machten unter anderem die so genannten Klimakleber
für das schlechte Abschneiden der Grünen mitverantwortlich.

Neben der Klimapolitik fanden auch der Schutz und die Stärkung der Biodiversität 2023
einige Beachtung. National- und Ständerat wurden sich dabei jedoch über den
richtigen Weg nicht einig: Während die grosse Kammer einen indirekten
Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative ausarbeiten wollte, trat der Ständerat in der
Wintersession endgültig nicht auf diesen ein. Die kleine Kammer präferierte stattdessen
den Weg über ein Postulat, mit dem der Vollzug im Bereich des Biodiversitätsschutzes
mit den bestehenden rechtlichen Grundlagen verbessert werden soll. Hingegen hiess
das Parlament eine Motion sowie ein Postulat gegen langlebige Chemikalien (PFAS) gut.
Auch im Bereich des Naturschutzes kann die Volksinitiative «Für eine Einschränkung
von Feuerwerk» angesiedelt werden. Diese will Verkauf und Verwendung von
lärmerzeugendem Feuerwerk generell verbieten und kam im Dezember offiziell
zustande.

Schliesslich beschäftigte auch die Kreislaufwirtschaft die Schweizer Politik im Jahr
2023. Anfang März erschien ein umfangreicher Bericht zum Abfallmanagement und
Recycling in der Schweiz in Erfüllung von sechs Postulaten. Dieser wollte nicht nur das
Rezyklieren verbessern, sondern auch die Vermeidung, Teilung, Wiederverwendung
oder Reparation von Abfällen fördern. Im Bericht wurde jedoch darauf verzichtet,
konkrete Massnahmen zu fordern, da beide Parlamentskammern im Berichtsjahr auch
die umfassende Revision des Umweltschutzgesetzes erstmals berieten: Der Entwurf der
UREK-NR wollte die Schonung der natürlichen Ressourcen und die Stärkung der
Kreislaufwirtschaft als Grundsätze im USG verankern. Gleichzeitig wurden eine gewisse
Liberalisierung bei der Sammlung von Kunststoffabfällen, mögliche Anforderungen an
das Design von Produkten und Verpackungen sowie die Förderung des
ressourcenschonenden Bauens diskutiert. 1

BERICHT
DATUM: 31.12.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Lärmschutz

Über die Lärmbekämpfung erstattete der Bundesrat im April einen besonderen
Bericht, wobei er parlamentarischen Vorstössen aus dem Jahre 1956 entsprach. Dem
Bericht wurde die 1963 veröffentlichte Expertise einer vom Bundesrat bestellten
Kommission zugrunde gelegt. ln Übereinstimmung mit dieser Expertise wurden eine
Revision des Luftfahrtgesetzes sowie neue Gesetze über die Typenprüfung von Bau-
und Landwirtschaftsmaschinen in Aussicht gestellt; weitere Vorschläge der Experten
wurden als entbehrlich bezeichnet. Für die vorgesehenen legislativen und
administrativen Massnahmen erklärte der Bundesrat mit den Experten die bestehende
Verfassungsgrundlage als genügend; immerhin liess er die Frage einer
Verfassungsrevision im Zusammenhang mit der Prüfung der neuen
Immissionsschutzmotion noch offen. (Dabei wurde speziell eine neue
Verfassungsgrundlage für den Schallschutz in Wohnbauten in Betracht gezogen; dem
Bedürfnis nach einem solchen Schutz soll einstweilen durch entsprechende
Bedingungen für die Wohnbausubventionen Rechnung getragen werden.) Er wies
ausserdem auf die Notwendigkeit hin, gewisse Probleme der Lärmbekämpfung auf
internationaler Ebene zu lösen, und erwähnte entsprechende Studien und
Verhandlungen. Während der Ständerat vom ganzen Bericht zustimmend Kenntnis
nahm, griff der Nationalrat auf Antrag seiner Kommission den Expertenvorschlag für
eine besondere Bundeszentralstelle für Lärmbekämpfung wieder auf und überwies ein
dahingehendes Postulat.

NR Dürrenmatt (lib., BS) beklagte, dass mangelnde Energie der Kantone bei der
Durchführung einer ihnen obliegenden Aufgabe dazu Anlass gebe, nach einem
eidgenössischen «Antilärm-Vogt» zu rufen. 2

BERICHT
DATUM: 12.12.1966
PETER GILG

Die Lärmschutz-Verordnung (LSV), welche die Beschränkung des von Anlagen
ausgehenden Lärms namentlich in Bauzonen regelt, trat auf den 1. April in Kraft. Für
neue ortsfeste Anlagen wie Strassen, Eisenbahnanlagen, Flugplätze, Schiessplätze sowie
Industrie- und Gewerbeanlagen wurden die Vorschriften sofort wirksam. Bei
bestehenden Anlagen müssen allfällige Sanierungen, nach Dringlichkeit geordnet, innert
15 Jahren durchgeführt sein. Um einen wirksamen Vollzug der LSV zu garantieren, führte
das BUS Ausbildungskurse für Behörden und private Experten durch und erarbeitete
Anleitungen zur Ermittlung und Beurteilung der Lärmsituation. 3

BERICHT
DATUM: 01.04.1987
KATRIN HOLENSTEIN

Die seit 1987 in Kraft stehende Lärmschutz-Verordnung (LSV) regelt die Beschränkung
des von ortsfesten Anlagen (Strassen, Eisenbahnanlagen, Flugplätze, Industrie- und
Gewerbeanlagen etc.) ausgehenden Lärms und schreibt zusätzlich Massnahmen auf der
Immissionsseite wie beispielsweise Schallschutzmassnahmen an Gebäuden vor. Der
Vollzug der LSV ist weitgehend Sache der Kantone und Gemeinden, welche die
notwendigen Sanierungs- und Lärmschutzmassnahmen bis zum Jahr 2002
durchgeführt haben müssen. Dies stellt sie nicht nur vor organisatorische und
personelle Probleme, sondern verlangt auch den Einsatz von beträchtlichen
Finanzmitteln für Sanierungsprogramme. So rechnet die Stadt Zürich allein für
Lärmschutzmassnahmen im Bereich des Strassenverkehrs mit Kosten von CHF 250 Mio.
in den nächsten 15 Jahren. 4

BERICHT
DATUM: 03.12.1988
KATRIN HOLENSTEIN

An einer Tagung der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung wurde eine
Zwischenbilanz der bisherigen Lärmschutzmassnahmen gezogen und Perspektiven für
die Zukunft erörtert. Die bisher beim BUWAL eingereichten Lärmkataster zeigten auf,
dass die hauptsächlichen Lärmverursacher der Strassen-, Eisenbahn- und Flugverkehr
sind. Der Sanierungsbedarf erwies sich als massiv höher als dies zur Zeit der
Inkraftsetzung der Lärmschutzverordnung im Jahre 1987 geschätzt worden war. Die
Teilnehmer waren sich einig, dass einzig technische Massnahmen das Problem nicht
lösen könnten. Vielmehr müssten die Lärmbekämpfung an der Quelle sowie planerische
Massnahmen im Bereich der Siedlungs- und Verkehrspolitik zum Einsatz kommen. 5

BERICHT
DATUM: 23.01.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Chargée de plancher sur le problème des nuisances sonores provoquées par le trafic
aérien, une commission d'experts du DFI a émis des propositions en vue de l'adoption
de valeurs limites d'immission, respectivement d'alarme, à proximité des aéroports
nationaux. Celles-ci se montent à 60 décibels (dB), respectivement 65 dB, dans les
zones d'habitation pour la période comprise entre 6 et 22 heures (65 dB,
respectivement 70 dB pour les zones mixtes). Entre 22 et 23 heures, les experts ont
établi des limites de 55 dB, respectivement 65 dB, tant pour les zones d'habitation que
pour les zones mixtes. Enfin, des seuils de 50 dB, respectivement 60 dB, ont été
proposés dans les zones d'habitation pour les périodes comprises entre 23 et 24
heures et 5 et 6 heures (55 dB, respectivement 65 dB pour les zones mixtes). 6

BERICHT
DATUM: 15.11.1997
LIONEL EPERON

Une commission d’experts a proposé des mesures pour respecter les valeurs limites
d'émissions sonores occasionnées par le trafic aérien. La commission a estimé que les
coûts de ces mesures devraient s’élever à plus de CHF 2.3 milliards, dont 1.7 milliard
pour Zurich et 616 millions pour Genève. La plus grosse part de cet investissement sera
destinée aux expropriations. Le reste, CHF 302 millions, sera consacré à des fenêtres
de protection contre le bruit. Selon les experts, environ 67'000 personnes en Suisse
seraient considérablement incommodées par le bruit dû au trafic aérien. Les experts
ont proposé que des valeurs limites correspondantes à celles déjà valables pour la
route soient appliquées aux émissions sonores du trafic aérien. 7

BERICHT
DATUM: 17.02.1998
LAURE DUPRAZ

Le rapport du Conseil fédéral concernant le plan national de mesures pour diminuer
les nuisances sonores souligne que les mesures prises jusqu'à présent agissent trop
peu à la source des nuisances et que la population n'est pas protégée efficacement. A
l'avenir, avec la croissance de la population, la mobilité et la densification du tissu
urbain, les nuisances sonores vont s'amplifier. Les mesures actuelles doivent être
complétées pour assurer une protection intégrale de la population. La stratégie du
Conseil fédéral s'articule autour de trois axes à savoir la réduction des émissions de
bruit à la source, la promotion de la tranquillité et de la détente dans le développement
urbain et finalement, le monitoring de la pollution phonique et information du public. Il
faut davantage se focaliser sur la prévention des émissions sonores, ainsi les mesures
sur le chemin de propagation doivent passer au second plan et le recours aux mesures
de remplacement doit être réduit. La qualité acoustique dans l'espace public doit être
mieux prise en considération dans la planification urbaine. Finalement, les
connaissances spécialisées sur la problématique du bruit doivent être analysées
constamment et il faut axer l'information sur les différents groupes cibles. Le rapport
détaille donc les mesures et les instruments de mise en œuvre en fonction des
différents types de bruit et de l'aménagement du territoire. 8

BERICHT
DATUM: 28.06.2017
DIANE PORCELLANA

Allgemeiner Umweltschutz

Zehn Jahre nach Verabschiedung des Umweltschutzgesetzes zog das BUWAL Bilanz
über den Erfolg der verschiedenen Massnahmen in den einzelnen Umweltbereichen.
In der Luftreinhaltung wurde eine Reduktion der Schwefeldioxide (SO2) um ca. 56%
festgestellt, die Emissionen von Stickoxid und Kohlenwasserstoff konnten zwar auch
gesenkt werden, erreichten aber die gesteckten Ziele noch nicht. Als Erfolg bezeichnete
das BUWAL auch die Verminderung der Siedlungsabfälle mittels neuer
Abfallbewirtschaftungskonzepte sowie die Anwendung der
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). In den Bereichen Boden- und Lärmschutz wurden
bisher die nötigen Erhebungen in Form eines nationalen Beobachtungsnetzes resp. von
Katastern durchgeführt, was die Grundlagen für die Erarbeitung von weiteren
Massnahmen bildete. 9

BERICHT
DATUM: 07.10.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT
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